
 
Kleine Anfrage 
Felix Martin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN),  
Lara Klaes (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
und Marcus Bocklet (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 07.05.2026 
Ausbildungsduldung und Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung in 
Hessen 
und  
Antwort  
Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Am 1. Juni 2020 trat das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung in Kraft, mit dem unter 
anderem die bisherigen Regelungen zur Ausbildungsduldung aus dem alten § 60a AufenthG in eine eigene 
Norm (§ 60c AufenthG) überführt und zum Teil geändert, ergänzt oder präzisiert wurden. Ausreisepflichtige 
Personen in Deutschland, die eine qualifizierte Ausbildung in einem anerkannten Beruf machen, haben unter 
bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG für die ge-
samte Dauer ihrer Ausbildung. Wie bundesweite Zahlen zeigen, werden Ausbildungsduldungen jedoch nur in 
geringer Zahl erteilt. Laut Ausländerzentralregister (AZR) verfügten zum Stichtag 31. Dezember 2025 zuletzt 
bundesweit 2.725 Geflüchtete über eine solche Ausbildungsduldung, in Hessen waren dies 142. Darüber hinaus 
sieht das Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit vor, eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung nach 
§ 16g AufenthG zu erlangen. 
 
Vorbemerkung Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz: 
Bei der Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG und der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsaus-
bildung für ausreisepflichtige Ausländer nach § 16g AufenthG handelt es sich um aufenthalts-
rechtliche Ausnahmeregelungen für vollziehbar ausreisepflichtige Personen. Die Ausbildungs-
duldung nach § 60c AufenthG ist eine Duldung aus dringenden persönlichen Gründen im Sinne 
des § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG ermöglicht 
unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen unter anderem einen Aufenthalt zum Zweck 
der Berufsausbildung. 
 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1 Wie viele Personen lebten laut Ausländerzentralregister in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024 und 2025 in Hessen, denen eine Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG erteilt wurde? 
Angaben bitte jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres, absolut und in Prozent, von allen 
Personen mit Duldung, differenziert nach Ausländerbehörde, Geschlecht, Altersgruppen (unter  
16 Jahre, 16 bis unter 20 Jahre, 20 bis unter 30 Jahre, 30 bis unter 40 Jahre, 40 bis unter 50 Jahre,  
50 bis unter 60 Jahre, 60 bis unter 70 Jahre, 70 Jahre und älter) und Herkunftsländern. 

 
Die nachfolgenden Angaben beruhen auf Bestandsauswertungen des Ausländerzentralregisters 
(AZR) zum jeweiligen Stichtag 31. Dezember des betreffenden Jahres. 
 
Im Jahr 2020 lebten 184 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 161 männlich und 23 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 2 2 75 90 14 1 0 
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Im Jahr 2021 lebten 295 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 245 männlich und 50 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 3 1 117 137 33 4 0 
 
 
Im Jahr 2022 lebten 228 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 170 männlich und 58 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 2 2 66 116 36 6 0 
 
 
Im Jahr 2023 lebten 116 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 83 männlich und 33 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 1 1 41 53 18 1 1 
 
 
Im Jahr 2024 lebten 111 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 83 männlich und 28 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 0 0 50 36 21 3 1 
 
 
Im Jahr 2025 lebten 150 Personen in Hessen, die im Besitz einer Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG waren. Davon waren 121 männlich und 29 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 0 3 63 66 17 1 0 
 
 
Eine weitergehende statistische Auswertung ist auf Grundlage der im Ausländerzentralregister 
verfügbaren Daten nicht möglich. 
 
 
Frage 2 Wie viele Personen lebten laut Ausländerzentralregister in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 

2024 und 2025 in Hessen, denen eine Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Ausbildung nach § 16g 
AufenthG erteilt wurde? Angaben bitte jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines Jahres, differen-
ziert nach Ausländerbehörde, Geschlecht, Altersgruppen (unter 16 Jahre, 16 bis unter 20 Jahre,  
20 bis unter 30 Jahre, 30 bis unter 40 Jahre, 40 bis unter 50 Jahre, 50 bis unter 60 Jahre,  
60 bis unter 70 Jahre, 70 Jahre und älter) und Herkunftsländern. 

 
Die Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer nach § 16g Auf-
enthG wurde zum 1. März 2024 eingeführt. Die nachfolgenden Angaben beruhen auf Bestands-
auswertungen des Ausländerzentralregisters (AZR) zum jeweiligen Stichtag 31. Dezember des 
betreffenden Jahres. 
 
Im Jahr 2024 lebten 21 Personen in Hessen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 
AufenthG waren. Davon waren 13 männlich und 8 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich wie 
folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 0 0 4 13 4 0 0 
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Im Jahr 2025 lebten 89 Personen in Hessen, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 
AufenthG waren. Davon waren 64 männlich und 25 weiblich. Die Altersverteilung stellt sich 
wie folgt dar: 

Alter in Jahren bis 16 16 bis 18 18 bis 25 25 bis 35 35 bis 45 45 bis 55 55 bis 65 

Anzahl 0 1 32 50 6 0 0 
 
Eine weitergehende statistische Auswertung ist auf Grundlage der im Ausländerzentralregister 
verfügbaren Daten nicht möglich. 
 
 
Frage 3 Wie viele Ausbildungsduldungen nach § 60c AufenthG wurden in Hessen in den Jahren 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 und 2025 erteilt? Angaben bitte pro Jahr und differenziert nach zuständiger Aus-
länderbehörde sowie nach Herkunftsland, oben genannten Altersgruppen und, wenn möglich, Aus-
bildungsbereich der Auszubildenden. 

 
Frage 4 Wie viele Ausbildungsduldungen wurden im selben Zeitraum abgelehnt? (Angaben bitte pro Jahr 

und differenziert nach Ablehnungsgründen sowie nach zuständiger Ausländerbehörde und Ausbil-
dungsberufen)? 

 
Frage 5 Wie viele erteilte Ausbildungsduldungen wurden im selben Zeitraum aus welchen Gründen wieder 

entzogen? Angaben bitte pro Jahr und differenziert nach zuständiger Ausländerbehörde. 
 
Frage 6 Wie viele Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Ausbildung nach § 16g AufenthG wurden in 

Hessen in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 erteilt? Angaben bitte pro Jahr und 
differenziert nach zuständiger Ausländerbehörde, sowie nach Herkunftsland, oben genannten  
Altersgruppen und wenn möglich Ausbildungsbereich der Auszubildenden.) 

 
Frage 7 Wie oft sind in Hessen im selben Zeitraum Anträge auf Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der 

Ausbildung nach § 16g AufenthG abgelehnt worden? Angaben bitte pro Jahr und differenziert nach 
zuständiger Ausländerbehörde, Herkunftsländern, oben genannten Altersgruppen, Gründen für die 
Ablehnung und, wenn möglich, Ausbildungsbereich. 

 
Frage 8 Wie viele erteilte Aufenthaltserlaubnisse zum Zwecke der Ausbildung nach § 16g AufenthG wurden 

im selben Zeitraum aus welchen Gründen wieder entzogen? Angaben bitte pro Jahr und differen-
ziert nach zuständiger Ausländerbehörde. 

 
Die Fragen 3 bis 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Eine statistische Auswertung ist auf Grundlage des AZR nicht möglich. 
 
 
Wiesbaden, 11. Juni 2026 

Prof. Dr. Roman Poseck 
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